
Gemäss Artikel 14 der Postverordnung müssen 

Postsendungen so gekennzeichnet sein, dass sie "von 

Dritten der verantwortlichen Anbieterin zugeordnet" 

werden können. 

Die Schweizerische Post schreibt daher neu vor, dass 

bei der PP-Frankierung von Sendungen das Logo "Die 

Post" oder der Schriftzug "Post CH AG" aufgebracht 

sein muss. Die genauen Bestimmungen enthält das 

"Factsheet PP-Frankieren", das unter

www.post.ch/pp-frankieren abgerufen werden kann.

Das vorliegende Merkblatt der Quickmail AG hilft Ihnen 

als Quickmail-Kunde die neuen Vorgaben mit 

möglichst geringem Aufwand umzusetzen.

Grundsätzlich empfiehlt Quickmail, die PP-Frankierung 

gleichzeitig mit der Adressierung in der Adresszone 

aufzubringen. Die Frankierzone kann dann entweder leer 

bleiben oder es kann aus optischen Gründen ein neutraler 

Vermerk verwendet werden, zum Beispiel:

Frankaturvermerk 
Stand: 1. Juli 2013

Elemente des Frankaturvermerks

und ihre Mindestgrössen

 Quickmail: Schriftzug Quickmail und Quickleitzahl:

 7 pt bei Laserdruck

 11 pt bei grob auflösenden Inket-Beschriftungen

 Post CH AG:

 12 pt für Vermerk "P.P."

 8 pt für PLZ und Ortsbezeichnung

 6 pt für Vermerk "Post CH AG"

Weitere Vorgaben für Quickmail-Sendungen

 Die Bezeichnung "Quickmail"  kann vor oder nach der 

Quickleitzahl stehen und muss nicht in der selben Zeile 

wie die Quickleitzahl stehen.

 Sendungen nur mit der Quickleitzahl, aber ohne den 

Vermerk "Quickmail" dürfen seitens Quickmail nur noch in 

einer Übergangsphase akzeptiert werden.

 Der Vermerk "Post CH AG" darf auf Sendungen, die bei 

Quickmail eingeliefert werden, nicht aufgebracht sein.

Gestaltungsvarianten

Die Vorgaben der Schweizerischen Post und von Quickmail 

lassen eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten zu. Seitens 

Quickmail werden die beiden unten aufgeführten Varianten 

empfohlen, wobei wiederum Variante 1 zu bevorzugen ist. 

Die Varianten sind in Originalgrösse dargestellt.

P.P.  9000 St. Gallen Post CH AG

P.P.  9000 St. Gallen Post CH AG

Variante 1: Einheitliche Schriftgrösse 3 mm (12 pt)

Variante 2: Minimale Schriftgrösse

Quickmail Q E-1-123-4-0052-02---078

Quickmail Q E-1-123-4-0052-02---078
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